
Unterrichtsverpflichtung SL NRW
Beitrag von „Seph“ vom 24. September 2023 07:59

Zitat von McGonagall

Du meinst, man kann das moralisch nicht? Oder du meinst, man kann das rechtlich
nicht? Oder was heißt „kann“ in diesem Fall?

Tatsächlich ist es doch praktisch ganz einfach- ich schreibe in den Hauptstundenplan
eine Stunde Förderunterricht am Dienstag in die 6. Stunde, aber ich informiere weder
die Schülerinnen und Schüler darüber noch die LK. Dann findet die Stunde nur auf dem
Papier statt. Kann man also ganz einfach!

...und wäre beim Auffliegen - wie wossen das treffend beschrieben hat - sicher deutlich zu
sanktionieren. Arbeitszeitbetrug rechtfertigt sowohl bei Angestellten die Kündigung als auch bei
Beamten die Entfernung aus dem Dienst (siehe hierzu u.a. BVerwG v. 7.4.2022 – 2 B 6/22).
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